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Neue Formen der gerichtlichen Tätigkeit in Zivil- und Familiensachen

In Verwirklichung der Beschlüsse des V. Parteitags 
der SED ringen die Gerichte auch in der Zivil- und 
Familienrechtsprechung um die Durchsetzung des neuen 
Arbeitsstils. Die Erkenntnis, daß auch die Zivilrecht
sprechung ein Teil der staatlichen Leitungstätigkeit ist, 
beginnt sich verstärkt durchzusetzen. Im Vordergrund 
steht daher nicht mehr die Entscheidung von Einzel
fällen, sondern die Richter sind bemüht, die den einzel
nen Konflikten zugrunde liegenden Ursachen zu er
kennen und das gerichtliche Verfahren so durchzufüh
ren, daß es zu deren Beseitigung wirksam beiträgt, um 
noch besser der gesellschaftlichen Umwälzung zu dienen. 
Die Durchsetzung dieser Arbeitsweise im Rahmen der 
vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten auch im Zivil
verfahren erfordert die engste Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Organen der Staatsmacht und die weitest
gehende Einbeziehung der gesellschaftlichen Kräfte der 
verschiedensten Bereiche unseres Lebens, um deren 
Initiative zur Lösung der Konflikte und Hemmnisse auf 
dem Wege zum sozialistischen Gemeinschaftsleben zu 
fördern und zu entfalten.

Wir veröffentlichen im folgenden einige Beispiele für 
neue Formen der gerichtlichen Tätigkeit in Zivil- und 
Familiensachen1.

Anfang Dezember 1959 reichte eine Verkäuferin, 
Mutter von drei minderjährigen Kindern, beim Stadt
bezirksgericht Berlin-Lichtenberg eine Scheidungsklage 
ein, weil sie von ihrem Ehemann mehrmals mißhandelt 
worden war. Infolge eines derartigen Vorkommnisses 
hatte sie bereits einmal Mitte des Jahres 1959 eine 
Woche im Krankenhaus gelegen. Ende November hatte 
der Ehemann seine Frau erneut geschlagen und sie aus 
der Wohnung gejagt. Es bestand die begründete Gefahr, 
daß sich derartige Vorkommnisse wiederholen und da
mit den Kindern und der Frau die Weihnachtsfeiertage 
zur Hölle gemacht werden würden.

Der Bitte, noch vor den Feiertagen in der Sache zu 
verhandeln, konnte nicht entsprochen werden; anderer
seits durfte man die Dinge auch nicht dem Selbstlauf 
überlassen. Deshalb gingen noch vor den Feiertagen 
nach telefonischer Vereinbarung der Richter und eine 
Schöffin in den Betrieb des Ehemannes. In der BGL 
wurde mit den Eheleuten im Beisein von Vertretern der 
Grundorganisation der SED, der AGL, den nächsten 
Arbeitskollegen des Ehemannes sowie den Schöffen des 
Betriebes eine gründliche Aussprache zunächst mit dem 
Ziel geführt, auf alle Fälle weitere Tätlichkeiten zu ver
hindern. Bei dieser Gelegenheit wurde bekannt, daß der 
Ehemann des öfteren Fehlstunden wegen Trunkenheit 
hatte, daß es auch auf einer Betriebs-veranstaltung zu 
einer Schlägerei gekommen war, an der er sich aktiv 
beteiligt hatte, daß er ferner falsche Angaben in einem 
Fragebogen gemacht hatte und als Kandidat der SED 
gestrichen worden war. Wohl war bekannt, daß der Ver
klagte auch kein gutes Familienleben führte. Niemand 
hatte sich jedoch vorgestellt, daß er auch zu Hause zu 
derartigen Tätlichkeiten neigte. So war es selbstver
ständlich, daß sich der Ehemann, als das alles zur 
Sprache kam, von seinen Arbeitskollegen recht derbe
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Worte anhören mußte. Da die Ehefrau zugegen war, war 
auch ein Ausweichen nicht möglich.

Die ursprüngliche Verwunderung der Arbeitskollegen 
darüber, daß sie über das Verhalten ihres Kollegen in 
der Ehe mitreden sollten, wich in der sachlichen Aus
sprache. Sie erkannten, daß die sozialistischen Moral
begriffe, insbesondere die Pflichten und Rechte, die sich 
für jeden Ehepartner gegenüber den Kindern und der 
Gesellschaft ergeben, nicht nur die Ehegatten allein an- 
gehen.

Im Ergebnis dieser Auseinandersetzung im Betrieb 
haben-sich die Ehegatten ausgesöhnt. Aus erzieherischen 
Gründen wurde das Verfahren dennoch nicht mit einer 
Klagerücknahme beendet, sondern auf die Dauer von 
sechs Monaten ausgesetzt.

Weil diese Art der Lösung von gesellschaftlichen 
Problemen insbesondere in Ehesachen noch nicht ver
breitet ist und in ihrer Notwendigkeit von den verant
wortlichen Funktionären in den Betrieben auch noch 
nicht als Mittel zur Erziehung zu einem sozialistischen 
Bewußtsein erkannt wird, sollten die Justizfunktionäre 
und die Schöffen in den Betrieben und Verwaltungen 
mehr auf diese Probleme orientieren. Die Organisierung 
solcher Aussprachen muß wohldurchdacht und entschie
den durchgefü'hrt werden. Es besteht kein Zweifel, daß 
im vorliegenden Fall durch die rechtzeitige Initiative 
der gesellschaftlichen Kräfte im Betrieb eine Klage bei 
Gericht überflüssig geworden wäre. Das negative Ver
halten des Kollegen sowohl im Betrieb als auch in der 
Familie hätte ohne Inanspruchnahme des Gerichts ge
ändert werden können2.

HORST GLOWACZ,
Richter am Stadtbezirksgericht Berlin-Lichtenberg

II
In einer Ehesache begehrte der Ehemann beim Stadt

bezirksgericht Berlin-Weißensee nach achtjähriger Ehe 
die Scheidung, obwohl drei minderjährige Kinder im 
Alter zwischen zwei und acht Jahren aus der Ehe her
vorgegangen waren. In der Verhandlung ergab sich, daß 
er bei der Eheschließung noch nicht die hierfür not
wendige Reife besessen hatte, häufig die Arbeit ver
säumte und nicht ausreichend zum Unterhalt der 
Familie beitrug. Die Ehefrau versorgte den Haushalt 
und die Kinder ebenfalls nur unlustig, so daß der Ehe
mann sich von ihr löste und Beziehungen zu einer 
anderen Frau. aufnahm, die bei Erhebung der Schei
dungsklage schon über zwei Jahre andauerten. Der 
Kläger beantragte, das Sorgerecht für das eine Kind 
auf ihn zu übertragen. Die beiden anderen Kinder 
wollte er der Mutter überlassen. Die Verklagte verlangte 
die Übertragung des Sorgerechts für alle drei Kinder 
auf sich.

In der Praxis ist es üblich, daß das Gericht die Sorge
rechtsentscheidung nach Anhörung der Eltern und des 
Referats Jugendhilfe/Heimerziehung (§ 9 Abs. 3 EheVO) 
beschließt. Das Gericht und das Referat Jugendhilfe 
waren sich in diesem Fall einig, daß es notwendig sei, 
weit eingehendere Ermittlungen über die Qualitäten der 
Kindererziehung beider Elternteile durchzufübren, als 
im allgemeinen üblich ist. Sie kamen deshalb überein,
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